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Die politische Stuktur der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1

PR
STAATSBURGERKUNDE

Eine halbdirekte Demokratie

Am 22. Miirz dieses Jahres hat das Schweizer Parlament den Geset-
zesentwurf genehmigt, wonach Sie als Auslandschweizer im Laufe
des ndchsten Jahres schriftlich vom Ausland her wiihlen und abstim-
men konnen. Mit der neu eingefiihrten Rubrik «Staatskunde» mdéchte
Ihnen die Redaktion der «Schweizer Revue» den schweizerischen
Staat, seine Geschichte, seine Funktionsweise und seine Institutionen
nédherbringen.

Die Schweizerische Eidgenos-
senschaft ist ein Staat, d.h. ein
dauernder Zusammenschluss von
Personen eines bestimmten Ge-
bietes unter einer obersten Ge-
walt. Auch wenn dies heute vie-
len unter uns selbstverstindlich
erscheint, so muss doch in
Erinnerung gerufen werden, dass
dem lange nicht so war, und dass
die Eidgenossen sehr dafiir
kampfen mussten.

Ein kurzer historischer
Spaziergang

Ohne es zu ahnen, schaffen Miin-
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ner aus Uri, Schwyz und Unter-
walden, die sich 1291 zum Ruiit-
lischwur zusammenfinden, die
spitere schweizerische Eidge-
nossenschaft. Ziel des Bundes ist
es am Anfang nur, sich zum
Schutz ihrer Souverdnitit gegen
die territorialen Anspriiche der
Habsburger-Dynastie zusam-
menzuschliessen  und  innere
Streitigkeiten ohne fremde Rich-
ter selbst beizulegen.

In der Folge schliessen sich wei-
tere Orte (Talschaften und Stid-
te) dem Bund an, so dass sich
schliesslich bis 1513 die Drei-
zehnortige  Eidgenossenschaft
entwickelt. Ziel dieses lockeren
Staatenbundes ist zunichst die
gemeinsame Verteidigung der
Unabhiingigkeit und die Erobe-
rung neuer Territorien. Eine ei-
gentliche, einheitliche Politik
wird aber lange durch interne
Uneinigkeiten  zwischen den
aristokratischen Stidten und den
demokratischen  Landkantonen
einerseits sowie den reformier-
ten und katholischen Orten
anderseits vereitelt.

Erst unter Napoleon, anfangs des
19. Jahrhunderts, wird aus dem

losen Staatenbund ein Einheits-
staat (die Helvetik), der aller-
dings nach dem Sturz des Kai-
sers wieder zusammenbricht.
Der entscheidende Schritt vom
Staatenbund zum einheitlichen
Bundesstaat erfolgt erst 1848,
nach dem Sieg der reformierten,
liberalen Kantone iiber die kon-
servativen, katholischen Orte,
die sich fiir den alten Staaten-
bund eingesetzt hatten.

Durch Abstimmung wird 1848
eine einheitliche Bundesverfas-
sung angenommen, die aller-
dings schon 1874 total revidiert
wird. Seitdem ist sie regelméssig
den  Verhiltnissen angepasst
worden. Seit 1967 laufen iibri-
gens wieder Arbeiten zu einer
Totalrevision unserer Verfas-
sung.

Die Demokratie

Die Bundesverfassung bekennt
sich zur Regierungsform der Re-
publik als Gegensatz zur Monar-
chie, in welcher grundsitzlich
nur ein Alleinherrscher und ein
kleiner Teil des Volkes die letz-
ten, obersten Entscheide trifft.
Unter einer Republik versteht
man alle nichtmonarchischen
Staatsformen, also auch die De-
mokratie. So konnen die Ent-
scheide bei uns entweder in der
direkten Demokratie (an der
Landsgemeinde oder bei der Ur-
nenabstimmung) oder in der re-
prisentativen Demokratie  ge-
troffen werden. Wihrend im er-
sten Fall die Stimmbiirger direkt
tiber Sachfragen abstimmen oder
die Exekutive wihlen, geschieht
dies im zweiten Fall durch vom
Volk gewiihlte Vertreter. Die heu-
tige Eidgenossenschalft stellt eine
halbdirekte Demokratie dar, d.h.
eine Mischform der beiden Sy-
steme (s. spitere Kapitel).

Der Foderalismus

Die Eidgenossenschaft versteht
sich weiter als foderalistischen
Staat mit drei einander iiberge-
ordneten Ebenen (s. Grafik). Im
Gegensatz zum  zentralistischen
Staatsgebilde, in dem grundsiitz-
lich die Zentralregierung be-
stimmt, wird der foderalistische
Staat als eine Gemeinschaft von
Partnern gesehen, die zwar eine
Zentralregierung  anerkennen,
aber gleichzeitig ihre Eigenart
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nach Moglichkeit bewahren wol-
len.

Heute besteht die Schweiz aus 26
souverinen Kantonen und Halb-
kantonen, denen die foderalisti-
sche Struktur ein betrichtliches
Mass an politischer Entschei-
dungsfreiheit und Verwaltungs-
autonomie zuerkennt. Wihrend

In der niichsten Nummer wird
Ihnen die «Schweizer Revue»
Niheres iiber die Arbeitstei-
lung zwischen Bund, Kantonen
und Gemeinden berichten.

die Kantone vor der Schaffung
des Bundesstaates 1848 alle Auf-
gaben zu erfiillen hatten, die ei-
nem eigentlichen Staat zukom-
men, sind sie heute zwar dem
Bund untergeordnet, erfiillen
aber simtliche Staatsaufgaben,
die nicht ausdriicklich vom
Bund, d.h. von der Zentralregie-
rung, wahrgenommen werden.
So verfiigt auch jeder Kanton
iiber seine eigene Verfassung und
seine eigenen Gesetze.
Der Bund als hochste Ebene
kann hingegen nur jene Kompe-
tenzen wahrnehmen, welche ihm
ausdriicklich durch die Bundes-
verfassung (und somit durch das
Volk und die Kantone) iibertra-
gen worden sind. ’
Im Gegensatz zu den Kantonen
konnen die iiber 3000 Gemein-
den, die dritte Ebene, nicht als
Staaten  bezeichnet  werden.
Trotzdem sind sie aber nicht
bloss den Kantonen untergeord-
nete Verwaltungsbezirke, son-
dern verfiigen auch iiber eine ei-
gene Autonomie, iiber eigene
Wirkungsbereiche.  Innerhalb
dieser Autonomie konnen sie
rechtliche Bestimmungen frei er-
lassen und so den regionalen und
lokalen Bediirfnissen entspre-
chen.
GUA/Auslandschweizerdienst

26 Kantone
und Halbkantone

3061 Gemeinden




	Staatsbürgerkunde : die politische Struktur der Schweizerischen Eidgenossenschaft (I) : eine halbdirekte Demokratie

